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Kurztitel 
 
Behandlung der Stellungnahmen (Zwischenabwägung) zum Bebauungsplan Nr. 174-2 "Südlich 
Sieverstorstraße" 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 
1. Über die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

und der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 1 vorgebrachten Anregungen beschließt der Stadtrat der Landeshauptstadt 
Magdeburg gemäß § 1 Abs. 7 und § 3 Abs. 2 BauGB: 
Schwerpunkt-Themen: 
 
1.1. Art der Nutzung 
Anregung zur Wohnnutzung auf Gartenflächen; 
Der B-Plan setzt weiterhin Grünflächen fest, da hierzu ein Stadtratsbeschluss vorliegt  
(Anlage 1, Anregung A1.2) 
Anregung zur Festsetzung von Mischgebieten, um auch Handwerksbetriebe und Einzelhandel 
ansiedeln zu können;  
Der B-Plan setzt zur großen Teilen Urbane Gebietes fest, hier sind Dienstleistungs- und 
Handwerksbetriebe zulässig. Einzelhandel hingegen wird auf der Grundlage des „Magdeburger 
Märktekonzeptes“ eingeschränkt. 
(Anlage 1, Anregungen A1.3 und A1.4) 

1.2 verkehrliche Erschließung  
Anregung zur Erstellung eines Verkehrskonzeptes; 
Eine Verkehrsuntersuchung wurde durchgeführt. 
(Anlage 1, Anregung A2.3) 
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1.3. Immissionsschutz 

Verweis auf ein Flüssiggaslager für brennbare Gase und erforderliche Schutzabstände; 
Der B-Plan setzt zulässige Wohnnutzung in größerer Entfernung fest, als im Bestand 
vorhanden. 
Anlage 1, Anregung B3.1) 
Hinweis auf bestehende Lärmquellen und deren Berücksichtigung im Verfahren; 
Der B-Plan weist Lärmpegelbereiche aus und setzt zugehörige Maßnahmen zur Sicherung 
gesunder Wohnverhältnisse fest. 
(Anlage 1, Anregungen B3.2 und B3.4) 

1.4. Niederschlagswasser 
Verweis auf erforderliche Versickerung von Niederschlagswasser; 
Es wurde ein Niederschlagswasserkonzept erstellt und die Ergebnisse in die Planung 
eingearbeitet. 
(Anlage 1, Anregungen B4.1 und B4.2) 
Es werden Flächen für die Niederschlagswasserrückhaltung und Ableitung gefordert. 
Der B-Plan weist keine entsprechenden Flächen aus, da eine Drosselung über 
Dachflächenbegrünung und Rigolenversickerung vorgesehen sind. 
(Anlage 1, Anregung B4.3) 
 
1.5. Baumschutz und öffentliches Grün 

Anregung zur Anlage eines öffentlichen begrünten Platzes und Begrünung entlang der Straßen; 
Der B-Plan setzt eine große öffentliche Kinderspielplatzfläche und Begrünung entlang der 
neuen Erschließungsstraßen fest. 
(Anlage 1, Anregung A3.1 und A 3.2) 
Es werden Festsetzungen zum Erhalt von Einzelbäumen und Gehölzflächen gefordert; 
Teilweise trifft der B-Plan gehölzschützende Festsetzungen  
(Anlage 1, Anregung B5.1) 

 
In Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander werden 
die Stellungnahmen entsprechend dem Abwägungskatalog (Anlage zur DS) berücksichtigt. 
 

 
2. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, gemäß § 3 Abs. 2 BauGB die Bürger, Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange, die Anregungen vorgebracht haben, von dem Ergebnis 
der Abwägung in Kenntnis zu setzen.  
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Finanzielle Auswirkungen 
 

Organisationseinheit   Pflichtaufgabe X ja  nein 

 

Produkt Nr. Haushaltskonsolidierungsmaßnahme 

   ja, Nr.   nein 

Maßnahmebeginn/Jahr Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt 

  JA  NEIN X 
 

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt 

Budget/Deckungskreis:   
 

I. Aufwand (inkl. Afa) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

20...           

20...           

20...           

20...           

Summe:   
 

II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

20...           

20...           

20...           

20...           

Summe:   
 

B. Investitionsplanung 

Investitionsnummer:   

Investitionsgruppe:   
 

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

20...           

20...           

20...           

20...           

Summe:   
 

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

20...           

20...           

20...           

20...           

Summe:   
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III. Eigenanteil / Saldo 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

20...           

20...           

20...           

20...           

Summe:   
 

IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

gesamt:           

20...           

für           

20...           

20...           

20...           

Summe:  

 

V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09) Gesamtwert 

 bis 60 Tsd. €  (Sammelposten) 

 > 500 Tsd. €  (Einzelveranschlagung)  

  Anlage Grundsatzbeschluss Nr. 

  Anlage Kostenberechnung 

 > 1,5 Mio. €  (erhebliche finanzielle Bedeutung)  

  Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich 

  Anlage Folgekostenberechnung 

 

C. Anlagevermögen   

Investitionsnummer:      Anlage neu 

Buchwert in €:      JA 

Datum Inbetriebnahme:       
 

Auswirkungen auf das Anlagevermögen 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
bitte ankreuzen 

Zugang Abgang 

20…           

 

federführendes(r)                        
Amt 61 

Sachbearbeiterin 
Frau Mrochen, 
Tel.: 5322 

Unterschrift AL 
Herr Dr.-Ing. habil. Lerm 

 

Verantwortliche(r) 
Beigeordnete(r) VI Unterschrift Dr. Scheidemann 

 

 
  

Termin für die Beschlusskontrolle 07.08.2020 
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Begründung: 
 
Nach § 1(7) BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen die öffentlichen und privaten 
Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Dieses Gebot der gerechten 
Abwägung ist die rechtliche Grenze der gemeindlichen Planungshoheit.  
 
Ziel der Abwägung ist ein Ausgleich der von der städtischen Planung berührten Belange. Dabei 
sind Belange für die bauplanerische Abwägung nur erheblich, soweit sie in der konkreten 
Planungssituation einen bodenrechtlichen Bezug haben und damit eine städtebauliche Relevanz.  
 
Im Rahmen des vorliegenden Bebauungsplanverfahrens haben Bürger, Behörden und Träger 
öffentlicher Belange Anregungen zu verschiedenen Belangen vorgebracht, die der Abwägung 
unterzogen wurden. 
Die vollständige Übersicht aller Anregungen mit den dazugehörigen Abwägungen gibt der 
beiliegende Abwägungskatalog (Anlage). 
 
Auch wenn der Bebauungsplan der Innenentwicklung durch Wiedernutzbarmachung von 
Brachflächen dient, werden neue Bodennutzungen vorbereitet. Damit ist der B-Plan klimarelevant, 
allerdings mit positiver Wirkung, da eine Innenentwicklung stattfindet. 
Klima- und umweltrelevante Belange werden im Bebauungsplanverfahren entsprechend der 
Vorgaben der §§ 1 Abs. 5, 1 Abs. 6 Nr. 7 und 1a Abs. 5 des Baugesetzbuches berücksichtigt und 
in der Begründung zum Bebauungsplan beschrieben.  
 
Das Umweltamt wurde bei der Erstellung der Drucksache beteiligt. Die Drucksache wurde im 
Ausschuss für Umwelt und Energie behandelt. 
 
 
 
Anlagen: 
 
 
DS0176/20 Anlage 1 Behandlung der Stellungnahmen (Abwägungskatalog) 
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